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An der Technischen Universität Wien
wird, beginnend mit dem Winter
semester 1983/84, ein viersemestri
ges Betriebs-, Rechts- und Wirt
schaftswissenschaftliches post gra
duales Studium (BRW-Aufbaustu
diuml eingerichtet und inskribiert wer
den kännen. Das Studium beinhalte1
auch eine Diplomarbeit und schließt
mit einer zweiteiligen Abschlußprü
fung und der Verleihung der Berufs
bezeichnung )Diplomierter Wirt
schaftstechniker« ab. [l)
Postgraduale Studiengänge und Auf
baustudien stellen international gese
hen keine Novität dar und erfreuen
sich großer Beliebtheit. An der Tech
nischen Universität Wien wird nun in
Österreich erstmals ein Aufbaustu
dium eingerichtet, um dem Wunsch
nach einer fundierten Ausbildung in
Rechts- und Wirtschaftsfächern für
Ingenieure und Architekten Rechnung
zu tragen. Rechts- und wirtschafts
wissenschaftliche Fächer waren bis
dato in einem für die Praxis relevan
ten Ausmaß lediglich in den Studien
richtungen des Wirtschaftsingenieur
wesens integriert. Als Simultanstu
dium eingerichtet, verlangen sie
jedoch bereits nach dem ersten Stu
dienabschnitt vom Studierenden die
Entscheidung entweder technische
Spezialisierung oder Hinwendung
zur Betriebswissenschaft. Zudem
kommt, daß Wirtschaftsingenieur
studienrichtungen nur für Studierende
des Maschinenbaues und des Bau
wesens (TU Wien und TU Graz) und
in Linz für Chemiker eingerichtet sind.
Das BRW-Aufbaustudium steht hin
gegen allen Absolventen technischer
Studienrichtungen (gem. § 4 Abs. 1
des BG über technische Studienrich
tungen) offen sowie den Absolven
ten der Architektur an der Akademie
der bildenden Künste in Wien und an
der Hochschule für angewandte
Kunst in Wien, den Absolventen der
Studienrichtungen der Bodenkultur

und den Absolventen der Montan
universität. Absolventen von Studien
versuchen und studia irregularia steht
das Aufbaustudium offen, wenn die
Schwerpunkte des Studiums in den
obengenannten Studienrichtungen
lagen.
Dos Aufbaustudium umfaßt ein brei
tes Fächerangbot aus den Prüfungs
fächern der Abschlußprüfung
- Betriebswirtschaftslehre und

Arbeitswissenschaft
- Öffentliches und Privates Wirt

schaftsrecht
- Volkswirtschaftslehre sowie Haus

haltswesen des Öffentlichen und
Privaten Bereiches

sowie die zum Nachweis der erfor
derlichen Vorkenntnisse notwendigen
Vorprüfungsfächer. Das Thema der
Diplomorbeit ist einem der drei
Facher für die Abschlußprüfung zu
entnehmen.
Die Ab::>chlußprüfung selbst zerfällt in
zwei Teile, wobei zumindest der
zweite Teil kommissionell abgelegt
werden muß, und zwar aus dem Prü
fungsfach, dem das Thema der
Diplomarbeit entnommen wurde.
Durch die Möglichkeit, den ersten Teil
der Abschlußprüfung auch in der
Form von Teilprüfungen vor EinzeIprü
fern abzulegen und dadurch die
Konzentration auf das Fach der
Diplomprüfung für den zweiten Teil
der Abschlußprüfung, dürfte eine
hohe Attraktivität auch für bereits in
der Praxis stehende Absolventen der
genannten Studienrichtungen gege
ben sein.
Einmal kommt das System der EinzeI
prüfungen sehr dem Wunsch nach
zeitökonomischen Gestaltungsmög
lichkeiten des Studiums entgegen und
weiters ist eine Orientierung der
Diplomarbeit an konkreten Proble
men der Praxis nicht nur möglich, son
dern auch sehr erwünscht. Zusätzlich
ist im Zuge des Studiums eine Reihe
von Seminaren (jedoch mindestens

eines) zu durchlaufen, die, vom Cha
rakter der lehrveranstaltung gese
hen, prädistiniert für die Ausrichtun
gen an praxisrelevanten Problemstel
lungen sind. Insgesamt sind damit in
gewissem Rahmen inhaltliche Gestal
tungsmöglichkeiten für den Studieren
den gegeben, abgesehen natürlich
von den ohnedies gegebenen Wahl
möglichkeiten im Rahmen der zu
inskribierenden Wahlfächer.
Die Bedeutung einer rechts- und wirt
schaftswissenschaftlichen post gra
dualen Ausbildung für Techniker liegt
vor allem im Verständnis für die
Umwelt und die damit gegebenen
Durchsetzungsmöglichkeiten techni
scher Innovationen.
Ein kurzes Beispiel möge dies erläu
tern. Die Bedeutung produktions
und/oder prozeßtechnischer Innova
tionen für unsere Wirtschaft ist unbe
stritten und kann gar nicht hoch
genug eingeschätzt werden. Das
technische Risiko eines Forschungs
und Entwicklungsprojektes im indu
striellen Bereich liegt bei ca. 50%,
d.h. jedes zweite Vorhaben wird aus
technischer Sicht zu einem befriedi-'
genden Ende gebracht. Der kommer
zielle Erfolg ist jedoch weitaus
schwieriger zu erreichen. Rund 10%
der Projekte gelangen bis zur mehr
oder minder erfolgreichen Marktein
führung, aber nur ein wesentlich
geringerer Prozentsatz kann als gro
ßer Erfolg angesehen werden, der in
der lage ist, weitere innovative
Anstrengungen zu finanzieren. Hat
man diese Zahlen vor Augen, erkennt
man, wie bedeutungsvoll das Ver
ständnis ökonomischer Zusammen
hänge bereits in sehr frühen Phasen
der Produkt- und/oder Prozeßent
wicklung ist. Bereits der Forschungs
ingenieur und erst recht der produkt
und produktionsverantwortliche Inge
nieur müssen mit ökonomischen Eva
luierungskonzepten vertraut sein, um
den Erfolg der Unternehmung verant-
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Fach BetrIebswirt- Volkswirt- Statistik Recht Gewichteter
Titig- schaftslehre schaftslehre Durchschnitt
kelt8berelctl

F&E 0,60 0,60 0,78 0,37 0,58

ProduktIon 0,83 0,39 0,61 0,39 0,58

~0rgenIsatI0nIRe 0,96 0,54 0,75 0,50 0,71

a.ch8ffungI~ 0,89 0,33 0,44 0,39 0,57

GIobeIII wlIl1ung 0,79 0,51 0,61 0,48 0,62

wortlich gestalten zu können.
Eine kürzlich erstellte Umfrage unter
Absolventen des wirtschaftswissen
schaftlichen Aufbaustudiums der
Technischen Universität Braun
schweig, die eine leitende Stellung in
ihrem Unternehmen erlangt haben,
ergab eine hohe Praxisrelevanz des
Aufbaustudiums. Nach Tätigkeiten
differenziert wurde folgende Ver
wendbarkeit der einzelnen Fächer
gruppen konstatiert n würde sehr
häufige Verwertbarkeit, 0 hingegen
sehr geringe Anwendungsmäglich
keiten bedeuten): [21

Abschließend sei noch darauf hin
gewiesen, daß von der Konzeption

eines postgradualen Aufbaustudiums
und dem dazu zugelassenen Teilneh
merkreis eine weitere, besonders
intensive Verflechtung von Wissen
schaft und Praxis erwartet werden
kann: von der letztlich alle Beteiligten
profitieren: Absolventen und Wirt
schaft sind besser gerüstet für die auf
sie zukommenden Aufgaben und die
Wissenschaft erhält Impulse für eine
Orientierung von lehre und For
schung an Problemen der Praxis.

[11 Die legistischen Voraussetzungen für die Einricn.
tyng eines Aulboustudiums wurden durch die
Anderung des AHStG vom 21. 7. 1981 ermög
licht, wo in § 13 Abs. 1 lit. d »Aulboustudien, die
über ein Diplomstudium hinous der Weiterent
wicklung der Befähigung in zusätzlichen Fach
gebieten dienen und ihrer Dauer noch wenig
stens dem ersten Studienabschnitt sowie den
Anforderungen eines zweiten Studienobschnit
tes eines Diplomstudiums entsprechen und die
Voraussetzung für den Erwerb eines Diplom
grades bildene, unter die ordentlichen Studien
aufgenommen wurden. Mit Bundf3sgesetz vom
20. 1. 1983 wurden dann durch Anderung des
Bundesgesetzes über technische Studienrich
tungen konkret zwei Aulboustudien unter die
technischen Studienrichtungen aufgenommen,
und zwar unter § 130 das Aulboustudium
Umweltschutz und unter § 13b das Aulboustu
dium Betriebs-, Rechts- und Wirtschaftswissen
schaften.
Schließlich wurde durch Verordnung des Bun
desministeriums für Wissenschaft und Forschung
vom 4. 3. 1983 über die Studienordnung für das
Aulboustudium Betriebs-, Rechts- und Wirt
schaftswissenschaften die unmittelbare Mög
lichkeit zur Einrichtung des BRW-Aulboustu
diums und Konstituierung einer Studienkommis
sion 11. UOG geschaffen.

[2J Corsten, Hans; Junginger-Dittel. Klaus-Otto.
Die Bewertung des wirtschaftswissenschaft
lichen Aulboustudiums in der Praxis - Eine ver
gleichende empirische Untersuchung -. in, Zeit
schrift für betriebswirtschaltliche Forschung und
Praxis, 3411982110, S. 892-898, hier S. 896.

STÜTZMAUERN,FELSVER
KLEIDUNGEN, UFERSICHERUNG,
SICHT- UND LÄRMSCHUTZWÄNDE,
GEROLL- UND LAWINENSCHUTZ,
WILDBACHVERBAUUNGEN

Einfache Konstruktion, rascher Zusammenbau,
Trockenbauweise, individuelle Gestaltung, von
Hand versetzbar, dauerhafte Begrünung, enge
Grundriß-Bögen möglich, Bewegungsaufnahme
ohne Gefügestörung, weites Anwendungsgebiet.
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